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Titel:

Erfolgreiche Klage gegen Umzugsaufforderung einer Regierungsaufnahmestelle für 
Asylbewerber 

Normenketten:
AufnG Art. 5 Abs. 2, Art. 10 Abs. 1
DVAsyl § 7 Abs. 3, § 9 Abs. 1 S. 1, S. 2, Abs. 5 Nr. 1, Nr. 3, § 10 Nr. 1 lit. d

Leitsätze:
1. Rechtssystematisch ordnen Sollvorschriften – bei Fehlen von Anhaltspunkten für eine anderweitige 
objektive Zielsetzung der Norm – bei Erfüllen der tatbestandsmäßigen Voraussetzungen die 
vorgeschriebene Rechtsfolge für den Regelfall als gebundene Entscheidung an und der Verwaltung ist 
lediglich bei atypischen Sachverhalten ein Ermessensspielraum eröffnet. (Rn. 20) (redaktioneller Leitsatz)
2. Das private Interesse des Betroffenen, in der bisherigen Einrichtung bleiben zu dürfen, ist im Rahmen 
einer Abwägung dem öffentlichen Interesse und den Interessen der anderen Bewohner an einem Auszug 
gegenüberzustellen. (Rn. 24) (redaktioneller Leitsatz)
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Tenor

I. Der Bescheid der Regierung von Unterfranken vom 11. Mai 2020 (Az.: …*) wird aufgehoben.

II. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Gerichtskosten werden nicht erhoben.

Tatbestand

1
Der Kläger wendet sich gegen eine von dem Beklagten verfügte Umzugsaufforderung.

2
1. Mit Bescheid vom 11. Mai 2020 verfügte die Regierung von Unterfranken - Regierungsaufnahmestelle für 
Asylbewerber - gegenüber dem Kläger Folgendes:

„1. Sie sind ab dem 20.05.2020 der Stadt Würzburg zugewiesen.

2. Als künftigen Wohnsitz wird Ihnen zugewiesen: GU Würzburg - … … … … … … … Soweit als Wohnsitz 
nicht eine Gemeinschaftsunterkunft bezeichnet ist, erfolgt die damit verbundene Befreiung von der Pflicht 
zur Wohnungsnahme in einer Gemeinschaftsunterkunft unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs.

3. Sie sind spätestens am 20.05.2020 zum Einzug in die unter Nr. 2 genannte Unterkunft verpflichtet.

4. Für den Fall, dass Sie der Aufforderung unter Nr. 3 nicht rechtzeitig nachkommen, drohen wir die 
Vollstreckung durch unmittelbaren Zwang an.“

3
Der Bescheid war auf Art. 1, 3 und 5 Abs. 2 des Bayerischen Aufnahmegesetzes (AufnG), § 1 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), §§ 7 und 9 der Bayerischen Verordnung zur Durchführung des 
Asylgesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes, des Aufnahmegesetzes und des § 12a des 
Aufenthaltsgesetzes - Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl) gestützt und wurde dem Kläger am 12. Mai 
2020 persönlich übergeben, wobei er die Unterschrift auf dem Empfangsbekenntnis verweigerte.



4
2. Mit Schreiben vom 18. Mai 2020, per Telefax am 19. Mai 2020 bei Gericht eingegangen, erhob die 
Betreuerin des Klägers Klage und beantragte sinngemäß,

den Bescheid der Regierung von Unterfranken vom 11. Mai 2020 (Az.: …*) aufzuheben.

5
Zur Begründung wurde ausgeführt, der Umzug sei für den Kläger mit erheblichen Nachteilen und einer 
akuten Gesundheitsgefährdung infolge einer akuten Depressionsepisode, Angststörung und 
Suizidgedanken beim Verlassen der gewohnten Umgebung verbunden. Vorgelegt wurde neben dem 
Beschluss des Amtsgerichts Würzburg vom 14. Januar 2020 zur Anordnung der Betreuung u.a. für die 
Aufgabenkreise der Vertretung gegenüber Behörden und der Wohnungsangelegenheiten auch ein im 
Betreuungsverfahren erstelltes medizinisch-psychologisches Fachgutachten des Herrn Dr. med. …, 
Würzburg, vom 30. November 2019. Daraus geht hervor, dass der Kläger bereits am 18. Juni 2019 wegen 
wiederkehrender Angstzustände, depressiver Stimmungslage und sozialem Rückzug ambulant kinder- und 
jugendpsychiatrisch untersucht wurde. Seinerzeit wurde die Diagnose einer Anpassungsstörung (ICD 10 
F 43) gestellt. Der „nonverbale“ IQ-Test SON-R 6-40 ergab einen Gesamt-IQ von 70 Punkten 
(unterdurchschnittlicher Bereich an der Grenze zur weit unterdurchschnittlichen Intelligenzminderung im 
Sinne einer geistigen Behinderung), die standardisierte Begabungsdiagnostik mit dem K-ABC-II-Sprachfrei 
Index (SFI) ergab eine Gesamtleistung von 62 IQ-Punkten, d.h. ein Ergebnis im weit unterdurchschnittlichen 
Bereich entsprechend einer geistigen Behinderung. Auf der Grundlage der fachärztlichen gutachterlichen 
Exploration vom 18. November 2019, der testpsychologischen Untersuchungsbefunde vom 24. Mai 2018 
und 2. November 2018 sowie der aus den Gerichtsakten des Betreuungsverfahrens entnommenen 
Informationen stellt der Gutachter fest, dass der Kläger dem Personenkreis derer zuzuordnen ist, die von 
einer wesentlichen und nicht nur vorübergehenden geistigen Behinderung gemäß § 2 SGB IX betroffen 
sind. Darüber hinaus bestehe der hochgradige Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung (ICD 
10 F 43.1) sowie depressive Episoden (ICD 10 F 32.9) und in diesem kausalen Zusammenhang auch eine 
drohende seelische Behinderung. Der Kläger sei in der Lage, grundlegende alltagspraktische Tätigkeiten 
weitgehend selbständig zu erledigen, sei jedoch nach jugendpsychiatrischer Einschätzung gegenwärtig 
nicht zu einer eigenständigen Lebensführung fähig. Aufgrund seiner Minderbegabung vom Ausmaß einer 
geistigen Behinderung und der zusätzlich belastenden psychosozialen Lebenssituation benötige er 
qualifizierte Betreuung, zumindest in den Bereichen Wohnungsangelegenheiten, Vertretung gegenüber 
Behörden, Versicherungen, Renten-, Kranken- und Sozialleistungsträgern sowie Entgegennahme, Öffnen 
und Anhalten der Post. Eine weitere ambulante psychiatrische und testpsychologische Verlaufsdiagnostik 
sei indiziert, um verlaufsabhängig den zukünftig weiterhin notwendigen bzw. sinnvollen Betreuungsbedarf, 
gegebenenfalls psychotherapeutischen Behandlungsbedarf differenziert festlegen zu können.

6
3. Für den Beklagten beantragte die Regierung von Unterfranken,

die Klage abzuweisen.

7
Zur Begründung wurde auf den Antragserwiderungsschriftsatz im Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes (Az. W 10 S 20.30536) verwiesen, auf dessen Begründung das Gericht vorliegend Bezug 
nimmt.

8
Ergänzend zu dem Schriftsatz im Eilverfahren wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass das Vorliegen einer 
psychischen Erkrankung grundsätzlich nicht gegen eine Zuweisung in die neue Gemeinschaftsunterkunft 
spreche. Viele geflüchtete Menschen litten aufgrund ihrer Erlebnisse an Depressionen oder 
posttraumatischen Belastungsstörungen. Erfahrungswerte dahingehend, dass dieser Personenkreis 
pauschal nicht in einer größeren Gemeinschaftsunterkunft mit gemeinsamen Küchen und 
Sanitäreinrichtungen wohnen könne, gebe es nicht. Im Einzelfall des Klägers sei dessen Krankheitsbild 
nicht derart gravierend, dass er nicht in einem Zweibettzimmer der neuen Gemeinschaftsunterkunft 
untergebracht werden könne. Das Vorliegen gesundheitlicher Probleme begründe keinen Anspruch auf 
Unterbringung in einer kleineren Unterkunft oder gar in einem Einzelzimmer, es gebe kein subjektives Recht 
auf Verbleib in der bisherigen Unterkunft. Da der Kläger bereits mehrfach in der bisherigen Unterkunft 
aufgefallen sei, überwögen die Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung die Belange des Klägers. 



Zudem ließe sich aufgrund des in der neuen Unterkunft vorhandenen Sicherheitsdiensts das Verhalten des 
Klägers möglicherweise ändern, jedenfalls könne ein solches Verhalten in der bisherigen Unterkunft nicht 
geduldet werden, da dort besonders viele vulnerable Personen lebten. Zum Schutze der Bewohner sei eine 
Umverteilung des Klägers notwendig.
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4. Die Betreuerin des Klägers legte zwei Bescheinigungen der Gemeinschaftspraxis Dr. … … … … … vor. 
Nach dem Attest vom 18. Mai 2020 vor, dessen Diagnose in der weiteren fachärztlichen Stellungnahme 
derselben Gemeinschaftspraxis vom 29. Juni 2020 wiederholt wird, befindet sich der Kläger dort seit dem 
23. Mai 2019 in ambulanter Therapie. Seit Anfang des Jahres seien vermehrt Stimmungsschwankungen, 
Schlafstörungen und Alpträume aufgetreten. Laut Vorbescheinigungen einer anderen 
psychotherapeutischen Praxis liege neben einer mittelgradigen depressiven Episode auch eine 
posttraumatische Belastungsstörung vor. Die Symptomatik habe sich in den letzten 14 Tagen stark 
verschlechtert. Der Kläger berichte, nur wenige Stunden am frühen Morgen schlafen zu können. 
Erschwerend bestehe in der aktuellen Unterkunft auch abends und in der Nacht ein hoher Lärmpegel. 
Aufgrund der Zunahme der psychischen Beschwerden sei mittlerweile auch eine antidepressive Medikation 
begonnen worden. Zusammenfassend wäre durch den Umzug in die … Straße zum jetzigen Zeitpunkt eine 
deutliche Exazerbation der genannten Symptomatik zu erwarten. Der Kläger benötige speziell aufgrund der 
posttraumatischen Belastungsstörung nach Möglichkeit die Unterbringung in einem Einzelzimmer. Um eine 
Chronifizierung und weitere Verschlechterung der Symptomatik zu vermeiden, werde aus fachärztlicher 
Sicht dringend der Umzug in eine kleine Gemeinschaftsunterkunft in ein Einzelzimmer mit intensiver 
Betreuungsmöglichkeit empfohlen. Regelmäßige fachärztliche und psychologische 
Wiedervorstellungstermine seien vereinbart.
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5. Mit Beschluss vom 19. Mai 2020 hat das Gericht die aufschiebende Wirkung der Klage gemäß § 80 Abs. 
5 VwGO angeordnet (Az. W 10 S 20.30536). Der Beschluss ist unanfechtbar. Auf die Gründe des 
Beschlusses wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.
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6. Das Gericht hat die Beteiligten mit Schreiben vom 30. Juni 2020 zu einer beabsichtigten Entscheidung 
ohne mündliche Verhandlung angehört. Die Beteiligten erklärten mit bei Gericht am 3. und 6. Juli 2020 
eingegangenen Schreiben ihr Einverständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung.

12
Mit Beschluss vom 13. Juli 2020 hat die Kammer den Rechtsstreit dem Einzelrichter zur Entscheidung 
übertragen.

13
Wegen der Ausführungen der Beteiligten und der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den 
Akteninhalt sowie die Akten im Verfahren W 10 S 20.30536 Bezug genommen (§ 77 Abs. 2 AsylG).

Entscheidungsgründe

14
Über die Klage entscheidet das Gericht mit Einverständnis der Beteiligten gemäß § 101 Abs. 2 VwGO ohne 
mündliche Verhandlung.

15
Die Klage ist zulässig und begründet. Der streitgegenständliche Bescheid vom 11. Mai 2020 erweist sich als 
rechtswidrig und verletzt den Kläger deshalb zum maßgeblichen Zeitpunkt in seinen Rechten, § 113 Abs. 1 
Satz 1 VwGO, § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG.

16
1. Die statthafte Anfechtungsklage erweist sich auch im Übrigen als zulässig. Insbesondere wurde die 
maßgebliche Klagefrist von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheids mit Eingang der Klageschrift am 
19. Mai 2020 gewahrt, § 74 Abs. 1 Satz 1 AsylG.

17



2. Die angefochtene Umzugsaufforderung (Ziffer 1) ist ebenso wie die Einzugsverpflichtung (Ziffern 2, 3) 
und die Zwangsmittelandrohung (Ziffer 4) rechtswidrig und verletzt den Kläger deshalb in seinen Rechten (§ 
113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).
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a) Die Umzugsaufforderung stützt sich auf Art. 5 Abs. 2 Satz 1 und 2 AufnG i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2, 
Abs. 5, § 7 Abs. 3 und § 10 DVAsyl. Gemäß Art. 5 Abs. 2 Satz 2 AufnG ist die landesinterne Verteilung und 
Umverteilung von Ausländern im Sinne des Art. 1 AufnG insbesondere aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung zulässig. Näheres bestimmt hierzu die auf der Grundlage des Art. 5 Abs. 2 Satz 1 
AufnG erlassene Rechtsverordnung (DVAsyl). Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 DVAsyl kann aus Gründen des 
öffentlichen Interesses landesintern eine Umverteilung in einen anderen Landkreis oder eine andere 
kreisfreie Gemeinde im selben oder in einen anderen Regierungsbezirk erfolgen (landesinterne 
Umverteilung). Aus den gleichen Gründen kann gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 DVAsyl die Person nach § 1 Abs. 
1 Nr. 1 DVAsyl auch aufgefordert werden, in eine andere Wohnung, eine andere Unterkunft, eine 
Gemeinschaftsunterkunft oder eine dezentrale Unterkunft im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 2 DVAsyl innerhalb 
des Landkreises oder der kreisfreien Gemeinde umzuziehen (Umzugsaufforderung). Hierfür gilt gemäß § 9 
Abs. 4 DVAsyl die Regelung des § 7 Abs. 2 Satz 1 bis 3 und 5 DVAsyl entsprechend. Ein öffentliches 
Interesse für eine Umzugsaufforderung besteht gemäß § 9 Abs. 5 DVAsyl insbesondere bei Vorliegen der in 
§ 7 Abs. 3 DVAsyl genannten öffentlichen Belange und Gründe (Nr. 1) oder der in § 10 DVAysl genannten 
Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Nr. 3). Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 DVAsyl ist bei der 
Verteilung und der Zuweisung u.a. auch den Belangen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Rechnung 
zu tragen. Durch die Verteilung und die Zuweisung soll gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 DVAsyl auch die 
Begehung von Sicherheitsstörungen unterbunden oder verhütet werden. Gemäß § 10 Nr. 1 Buchst. d 
DVAsyl liegen Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in diesem Sinne insbesondere vor, wenn 
aufgrund konkreter oder allgemeiner Erkenntnisse zu bestimmten Personen oder Personengruppen zu 
vermuten ist, dass durch die Belegung die innere Ordnung oder die internen Betriebsabläufe in nicht 
unerheblichem Maß beeinträchtigt werden.
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aa) Diese Voraussetzungen liegen hier vor, da aufgrund der beschriebenen, nach insoweit unwidersprochen 
gebliebenem Sachvortrag des Beklagten, vom Kläger ausgehenden Störungen der Ruhe und Ordnung in 
der Unterkunft eine nicht unerhebliche Störung der inneren Ordnung derselben besteht. Es ist grundsätzlich 
nicht hinzunehmen, dass ein Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft andere Bewohner nicht nur durch 
nächtliche Besuche, Feiern und aggressives Verhalten stört, sondern - neben der eigenen Gesundheit - 
gerade auch die Gesundheit der anderen Bewohner durch Verstöße gegen die infolge der Corona-
Pandemie bestehenden Einschränkungen von Besuchen und sozialen Kontakten zumindest abstrakt, d.h. 
ohne Nachweis einer eigenen Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus, gefährdet. Die Voraussetzungen für 
eine Umzugsaufforderung gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 5 Nr. 1 und Nr. 3 DVAsyl i.V.m. § 7 Abs. 3 
Satz 2 und § 10 Nr. 1 Buchst. d. DVAsyl lagen somit vor, da mit dem Umzug des Klägers eine bereits 
bestehende Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Gestalt der inneren Ordnung der 
Unterkunft unterbunden werden soll.

20
bb) Ob als Rechtsfolge einer solchen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine 
Umzugsaufforderung ergeht, liegt gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 DVAsyl grundsätzlich im Ermessen der 
zuständigen Behörde, wobei dieses durch die Sollvorschrift gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 DVAsyl eingeschränkt 
ist. Rechtssystematisch ordnen Sollvorschriften - bei Fehlen von Anhaltspunkten für eine anderweitige 
Teleologie, also objektive Zielsetzung der Norm - bei Erfüllen der tatbestandsmäßigen Voraussetzungen die 
vorgeschriebene Rechtsfolge für den Regelfall als gebundene Entscheidung an. Lediglich für Sachverhalte, 
welche von dem in der gesetzlichen Regelung als typisch in den Blick genommenen Sachverhalt erheblich 
abweichen, aber dennoch die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen erfüllen, mithin atypisch sind, ist der 
Verwaltung ein Ermessensspielraum eröffnet. Danach ist dem Beklagten hier ein Ermessensspielraum 
eröffnet, da aufgrund der beim Kläger vorliegenden, bis dahin nicht erkannten gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen ein atypischer Sonderfall vorliegt. Aufgrund der durch das Gutachten des Herrn Dr. … 
vom 30. November 2019 sowie die Atteste der Gemeinschaftspraxis Dr. … … … … … vom 18. Mai 2020 
und vom 29. Juni 2020 substantiierten psychiatrischen Störungen und Intelligenzminderung des Klägers 
wurde für diesen eine Betreuung angeordnet, welche u.a. auch Wohnungsangelegenheiten umfasst. Damit 



ist davon auszugehen, dass der Kläger nicht eigenverantwortlich und ohne Einschränkungen 
selbstbestimmt über die seine Wohnung betreffenden Angelegenheiten entscheiden kann. Damit kann von 
ihm - anders als bei in geistiger und psychischer Hinsicht voll für ihr Verhalten verantwortlichen Personen - 
auch nicht erwartet werden, dass er eigenverantwortlich, d.h. ohne Beratung und Kontrolle eines Betreuers, 
uneingeschränkt die geltenden Regelungen in der Gemeinschaftsunterkunft einhält. Dies begründet einen 
atypischen Sonderfall, welcher von der mit § 7 Abs. 3 Satz 2 DVAsyl intendierten Rechtsfolge einer 
Umzugsaufforderung im Falle der genannten Störungen abweicht und eine Ermessensentscheidung im 
Einzelfall eröffnet.
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Unter diesen Umständen unterliegen die Ermessensausübung der Regierung von Unterfranken im 
streitgegenständlichen Bescheid und die in der Antrags- und Klageerwiderung gemäß § 114 Satz 2 VwGO 
nachgeschobenen Ermessenserwägungen nach § 114 Satz 1 VwGO nur einer eingeschränkten Prüfung. 
Das Gericht prüft die Entscheidung im Wesentlichen daraufhin, ob überhaupt eine Ermessensentscheidung 
getroffen wurde, ob in diese alle maßgeblichen und keine unzulässigen Erwägungen Eingang gefunden 
haben und ob einzelne Belange mit einer Gewichtung entgegen ihrer objektiven Wertigkeit in die Abwägung 
eingestellt worden sind. Unter Berücksichtigung dieses Maßstabs erweist sich die in dem Bescheid und 
später in der Antrags- und Klageerwiderung gemäß § 114 Satz 2 VwGO ergänzte Ermessensentscheidung 
der Beklagten als rechtswidrig, weil die Aspekte der Betreuung und der gesundheitlichen Einschränkungen 
für den Kläger nicht mit dem maßgeblichen Gewicht in die Abwägung eingestellt wurden.
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cc) Der Beklagte kann sich zwar für seine Umzugsaufforderung auf gewichtige Gründe stützen. 
Insbesondere muss die Sicherheit der anderen Bewohner der derzeitigen Gemeinschaftsunterkunft sowohl 
in gesundheitlicher Hinsicht (Infektionsgefahr) als auch im Hinblick auf die Störung der Ordnung in der 
Unterkunft (Lärmbelästigungen, Verstoß gegen Besuchsverbote, aggressives Verhalten von Besuchern) 
gewährleistet werden. Nicht dargelegt wurde jedoch, dass ein derartiges Verhalten des Klägers, der der 
Betreuung bedarf, allein durch das Vorhandensein eines Sicherheitsdienstes in der zugewiesenen 
Gemeinschaftsunterkunft … … … wirksam unterbunden werden könnte. Vielmehr spricht angesichts der 
Schilderungen des Verhaltens des Klägers viel dafür, dass derartige Gefahren auch in der zugewiesenen 
Gemeinschaftsunterkunft auftreten können. Es mag sein, dass in einer Gemeinschaftsunterkunft mit 
Sicherheitsdienst unerlaubte Besuche wirksamer unterbunden werden können. Am sonstigen ordnungs- 
bzw. sicherheitsgefährdenden Verhalten des Klägers ändert dies jedoch nichts.
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Des Weiteren ist nicht ersichtlich, dass die u.a. für Wohnungsangelegenheiten bestellte Betreuerin bisher in 
den Prozess der Entscheidungsfindung einbezogen wurde. Dies wäre aber angesichts der Besonderheiten 
des vorliegenden Einzelfalls erforderlich gewesen. Auf der Grundlage der Atteste der Gemeinschaftspraxis 
Dr. … … … … … vom 18. Mai und 29. Juni 2020 liegt nahe, dass dem Kläger der Umzug in die 
zugewiesene Gemeinschaftsunterkunft … … … in Würzburg nicht zugemutet werden kann, weil im Falle 
des zwangsweisen Umzugs dorthin eine erhebliche Verschlechterung seines Gesundheitszustands 
wahrscheinlich ist. Das Vorbringen des Beklagten vermag dies nicht zu widerlegen. Dass die 
gesundheitliche Situation des Klägers bei Bescheidserlass nicht bekannt war, vermag am objektiven 
Vorliegen von Gründen, welche den Umzug als unzumutbar erscheinen lassen, nichts zu ändern. Der 
Vortrag, dass die gesundheitlichen Einschränkungen nicht so gravierend seien, dass sie einem Umzug 
entgegenständen, vermag die fachärztliche Einschätzung nicht zu widerlegen. Die aufgrund dieser 
psychischen Einschränkungen bestellte Betreuerin des Klägers wurde im bisherigen Verfahren nicht 
beteiligt. Es ist nicht ersichtlich, dass eine Einbindung der Betreuerin des Klägers durch den Beklagten in 
Unterkunftsangelegenheiten als milderes Mittel nicht zu einer Verbesserung der Situation in der derzeitigen 
Unterkunft führen würde, oder dass unter der Mitwirkung der Betreuerin keine andere, geeignetere 
Unterkunft gefunden werden könnte. Dass der Umzug in die jetzige Gemeinschaftsunterkunft auch auf 
Betreiben des Klägers stattfand, ändert an diesem Ergebnis nichts, weil der Kläger zum damaligen 
Zeitpunkt noch nicht unter Betreuung stand.
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Darüber hinaus wurden die Auswirkungen einer zwangsweisen Zuweisung auf die Gesundheit des Klägers 
nicht mit dem erforderlichen Gewicht in die Abwägung eingestellt (vgl. § 9 Abs. 6 DVAsyl). Zwar ist dem 
Beklagten insoweit zuzustimmen, dass das Vorliegen gesundheitlicher Probleme keinen Anspruch auf 



Unterbringung in einer kleineren Unterkunft oder gar in einem Einzelzimmer begründet. Dies ist jedoch der 
falsche Ansatzpunkt. Es geht nicht darum, ob der Kläger einen Anspruch auf eine derartige Behandlung hat. 
Vielmehr ist dessen Interesse, in der bisherigen Einrichtung bleiben zu dürfen, im Rahmen einer Abwägung 
dem öffentlichen Interesse und den Interessen der anderen Bewohner an einem Auszug 
gegenüberzustellen. Dabei wurden die Auswirkungen eines Umzugs auf die Gesundheit des Klägers nicht 
ausreichend beachtet. Ausweislich des Attests der Gemeinschaftspraxis Dr. … … … … … vom 18. Mai 
2020 wäre durch einen Auszug aus der Gemeinschaftsunterkunft eine deutliche Exazerbation der 
bezeichneten Symptomatik und damit eine Verschlechterung des Gesundheitszustands zu erwarten. 
Entscheidend ist also nicht, ob ein Anspruch auf Unterbringung in einer kleineren Einrichtung besteht, 
sondern gerade ob der beabsichtigte Auszug stattfinden kann. Von dem Beklagten wurde auch nur geltend 
gemacht, dass in der Einrichtung viele vulnerable Personen lebten. Hinsichtlich deren konkreten 
Schutzbedürfnisses hat der Beklagte jedoch keine Tatsachen substantiiert vorgetragen, die die 
schutzwürdigen Belange des Klägers überwiegen könnten.
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b) Da die Zuweisungsentscheidung des Beklagten bereits rechtswidrig ist, bestand für den Kläger auch 
keine darauf beruhende Pflicht, bis spätestens 20. Mai 2020 in diese Unterkunft einzuziehen. Infolge der 
Aufhebung des Bescheids hinsichtlich der Zuweisungsentscheidung und der damit verbundenen 
Einzugspflicht fehlt es an einem vollstreckbaren Grundverwaltungsakt gemäß Art. 18, 19 Abs. 1 des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) als Grundlage der Androhung 
der Vollstreckung durch unmittelbaren Zwang nach Art. 29, 34, 36 VwZVG.
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3. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 83b AsylG.


